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Verordnung zur Anderung der
Verordnung liber die Ausbildung und Prifung fiir die Laufbahn des mittleren
alilgemeinen Verwaltungsdienstes in den Gemeinden und
Gemeindeverbanden des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 4. Juli 2018

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310,
ber. S. 642) verordnet das Ministerium fiir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium des Innern und mit dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1
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Die Verordnung Uber die Ausbildung und Prufung fur die Laufbahn des mittleren allgemeinen
Verwaltungsdienstes in den Gemeinden und Gemeindeverbanden des Landes Nordrhein-West-
falen vom 9. September 2014 (GV. NRW. S. 501) wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,Verordnung
Uiber die Ausbildung und Priifung fiir die Laufbahn
der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt,
des allgemeinen Verwaltungsdienstes
in den Gemeinden und Gemeindeverbanden des Landes Nordrhein-Westfalen

(Ausbildungsverordnung Laufbahngruppe 1 allgemeiner Verwaltungsdienst Gemeinden - VAP
1.2 alilgVerw - Gem)"

2. § 1 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 werden die Worter , des mittleren” durch die Wérter , der Laufbahngruppe 1, zwei-
tes Einstiegsamt, des” ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Laufbahnbefahigung nach Absatz 1 besitzt auch, wer eine vergleichbare Laufbahnbefa-
higung in der Finanzverwaltung oder im allgemeinen Verwaltungsdienst des Landes Nordrhein-
Westfalen erworben hat.”

3. § 2 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 werden die Worter ,des mittleren” durch die Worter ,der Laufbahngruppe 1, zwei-
tes Einstiegsamt, des” ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wérter ,des mittleren Dienstes” durch die Wérter ,der Amtergruppe
des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1" ersetzt.
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4.In § 3 Absatz 3 wird das Wort ,Bewerber” durch das Wort ,Bewerbern” ersetzt.

5. § 7 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 werden die Worter ,unbeschadet der besonderen Bestimmungen fir Aufstiegsbe-
amte” gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Wérter ,des mittleren Dienstes” durch die Wérter ,der Amtergruppe des
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1" ersetzt und nach dem Wort ,abschlieBen” die
Worter ,und damit ein 6ffentlich-rechtliches Ausbildungsverhaltnis begriinden” angefigt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort ,Vergutung” die Wérter ,und die Arten der Beendigung des
Beschaftigungsverhaltnisses” eingefligt.

6. § 8 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

88

Ausbildungsleitung, Ausbilderinnen und Ausbilder".

b) In Absatz 1 wird nach den Woértern ,Ausbildungsleiterin oder” das Wort ,einen” eingefiigt.

c) Folgende Absatze 4 und 5 werden angefligt:

»(4) Als Ausbilderin oder Ausbilder im Sinne dieser Verordnung diirfen Beamtinnen und Beamte
eingesetzt werden, wenn sie hierfir fachlich geeignet sind und sich padagogisch fortgebildet
haben. Der Nachweis der fachlichen Eignung wird durch eine Laufbahnbefahigung erbracht. Der
Nachweis der padagogischen Fortbildung wird in der Regel durch die erfolgreiche Teilnahme an
einer padagogischen Fortbildungsveranstaltung erbracht. Er gilt als erbracht, wenn bereits wah-
rend des Vorbereitungsdienstes Kenntnisse gemaB § 2 der Ausbilder-Eignungsverordnung vom
21. Januar 2009 (BGBI. | S. 88) erworben wurden oder wenn die Beamtin oder der Beamte die
Befahigung fir ein Lehramt nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S.
308) in der jeweils geltenden Fassung besitzt oder die Eignung auf andere Weise nachgewiesen
ist.
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(5) Beschaftigte diirfen als Ausbilderinnen oder Ausbilder flir Beamtinnen und Beamte eingesetzt
werden, wenn sie die Ausbildereignung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung besitzen oder
ihre Eignung auf andere Weise nachgewiesen ist.”

7. § 10 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Jahren” durch das Wort ,Jahre" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,§ 15 Absatz 2," gestrichen, die Angabe ,§ 27 Absatz 3" wird
durch die Angabe ,§ 20 Absatz 3" und die Woérter ,(§ 28 Absatz 6, 7 und Absatz 9, § 30 Absatz
3, § 32 Absatz 5)" durch die Worter ,(§ 21 Absatz 6 Satz 2, Absatz 7 und 9 Satz 4, § 23 Absatz 3
Satz 2, § 25 Absatz 5)" ersetzt.

8. § 11 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
,(1) Beamtinnen und Beamte im Beamtenverhaltnis auf Widerruf sind zu entlassen, wenn

1. sie die zu stellenden Anforderungen in charakterlicher, kdrperlicher oder geistiger Hinsicht
nicht erfullen oder

2. sie den erforderlichen Punktwert (§ 20 Absatz 3) auch nach einmaliger Verlangerung nicht er-
reichen.”

b) In Absatz 2 werden die Worter ,des Aufstiegs und” gestrichen.

9. In § 14 Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe ,(Anlage 1)" gestrichen.

10. § 15 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Anlage 10" durch die Angabe ,Anlage 2" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
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»(2) Die Zulassung zur Abschlussprifung kann nur erfolgen, wenn mindestens vier der fiinf
fachpraktischen Ausbildungsabschnitte mit ,,ausreichend” oder einer besseren Bewertung abge-
schlossen wurden und im Rahmen aller finf fachpraktischen Ausbildungsabschnitte mindestens
ein Durchschnittswert von ,ausreichend” erreicht wird."

1. § 16 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort , durchgefiihrt” die Woérter ,, der anhand des Rah-
menlehrplans (Anlage 3) aufgestellt wird" eingefligt werden.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

12. § 17 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

.(4) Der theoretischen Ausbildung ist der Rahmenlehrplan (Anlage 3) zugrunde zu legen. Das
Unterrichtsvolumen und die konkreten Unterrichtsinhalte bestimmt die Leitstelle der Studieninsti-
tute fur kommunale Verwaltung durch den Lehr- und Stoffverteilungsplan. Abweichungen vom
Rahmenlehrplan sind nur im Einvernehmen mit dem fir Kommunales zustandigen Ministerium
zulassig.”

b) Absatz 5 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1und 2 werden wie folgt gefasst:

.Im Unterricht sind in den in der Anlage 4 bezeichneten Fachern Leistungsnachweise in Form
von schriftlichen Ubungsarbeiten (Klausurarbeiten) und sonstigen Leistungen (zum Beispiel
mundliche Leistungen, Tests, Hausarbeiten) zu erbringen. Die Klausurarbeiten sowie die sonsti-
gen Leistungen in den in der Anlage 4 bezeichneten Fachern werden mit Noten nach § 12 be-
wertet.”

bb) In Satz 5 wird die Angabe ,§ 28" durch die Angabe ,§ 21" ersetzt.

13. Teil 3 bis 5 wird wie folgt gefasst:

,Teil 3
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Priifung

§18
Zweck der Priifung

Die Prifung dient der Feststellung, ob die Beamtinnen und Beamten fir ihre Laufbahn befahigt
sind. Die Pruflinge sollen nachweisen, dass sie die erforderlichen Fachkenntnisse erworben ha-
ben und in der Lage sind, diese Kenntnisse in Aufgabenbereichen ihrer Laufbahn praxisbezogen
anzuwenden.

§19
Priifungsausschuss

(1) Die Priifung wird vor einem Priifungsausschuss des zustandigen Studieninstituts flir kommu-
nale Verwaltung abgelegt. Die Mitglieder und die oder der Vorsitzende werden nach MaBgabe
des Absatzes 2 von der Institutsleitung flr die Dauer von vier Jahren berufen. Wiederberufung
ist zulassig. Die Institutsleitung kann diese und sonstige nach dieser Verordnung zustehenden
Befugnisse auf die Studienleitung Ubertragen.

(2) Der Prufungsausschuss besteht aus einer kommunalen Wahlbeamtin oder einem kommuna-
len Wahlbeamten oder einer Beamtin oder einem Beamten der Laufbahn des allgemeinen Ver-
waltungsdienstes ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 als Vorsitzende oder Vor-
sitzenden sowie mindestens zwei weiteren Beamtinnen oder Beamten des allgemeinen Verwal-
tungsdienstes der Laufbahngruppe 2 oder vergleichbaren Beschéaftigten. Darunter soll eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des Studieninstituts sein. Die Mitglieder des Priifungsausschusses ha-
ben Vertreterinnen oder Vertreter, die bei Verhinderung an ihre Stelle treten.

(3) Die Berufung zum Mitglied oder stellvertretendem Mitglied kann widerrufen werden, wenn
die Grunde, die fir die Berufung maBgebend waren, weggefallen sind. Scheidet ein Mitglied oder
ein stellvertretendes Mitglied aus dem Priifungsausschuss aus, so beruft die Institutsleitung fur
den Rest der Zeit, fur die der Prifungsausschuss bestellt worden ist, eine Nachfolgerin oder ei-
nen Nachfolger.

(4) Die Mitglieder des Priifungsausschusses und ihre Vertreterinnen und Vertreter sind in ihrer
Prufungstatigkeit unabhangig.
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(5) Die Prufung ist nicht 6ffentlich. Beauftragte des fir Kommunales zustandigen Ministeriums
und der jeweils zustandigen Bezirksregierung sind berechtigt, bei der praktischen Priifung an-
wesend zu sein. Die oder der Vorsitzende des Priufungsausschusses kann ferner anderen Perso-
nen, bei denen ein dienstliches Interesse vorliegt, gestatten, bei der praktischen Prifung anwe-
send zu sein.

(6) Der Priifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwe-
send sind. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Priifungsausschussvorsitzenden
den Ausschlag.

§ 20
Zulassung zur Priifung

(1) Vor der Priifung holt die Studienleitung zur Ermittlung des Ausbildungspunktwertes die Noten
aus den Beurteilungen nach § 15 ein.

(2) In der Nachweisung nach Anlage 4, die die Studienleitung erstellt, sind die Noten (Punktzah-
len) der Beurteilungen in der praktischen Ausbildung mit einem Drittel und die Noten (Punktzah-
len) der im Lehrgang erbrachten Klausurarbeiten und sonstigen Leistungen mit zwei Dritteln zu
einem Ausbildungspunktwert zusammenzufassen. Die Noten (Punktzahlen) der im Lehrgang er-
brachten Klausurarbeiten und der sonstigen Leistungen sind im Verhaltnis 3 zu 1 zu gewichten. §
25 Absatz 3 gilt entsprechend. Der Ausbildungspunktwert ist der Beamtin oder dem Beamten be-
kannt zu geben (Anlage 4).

(3) Beamte sind zur Priifung zugelassen, wenn sie sowohl im Lehrgang als auch in der prakti-
schen Ausbildung mindestens den Punktwert 5,00 erhalten. Im Fall der Nichtzulassung gilt die
Priifung als nicht bestanden.

(4) Wer bereits einmal zur Prifung zugelassen war, bedarf keiner erneuten Zulassung zur Wie-
derholungsprifung.

§21
Durchflihrung der Priifung

(1) Die Prufung ist in erster Linie Verstandnisprifung. Unter dieser Zielsetzung ist sie auch auf
die Feststellung von Einzelkenntnissen gerichtet. Sie besteht aus einer schriftlichen und einer
praktischen Prifung. Die schriftliche Prifung geht der praktischen voraus. Die Institutsleitung
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setzt den Zeitpunkt der schriftlichen und praktischen Prifung fest, veranlasst die Ladung der
Priiflinge und die Benachrichtigung der Einstellungskorperschaft und der Bezirksregierung. Spa-
testens jeweils zehn Tage vor den Terminen sind den Priflingen die Prifungsfacher mitzuteilen.
Die Institutsleitung trifft Regelungen zur Herstellung der Anonymitat der Priflinge fir die schriftli-
chen Prifungsarbeiten.

(2) Im Prifungsverfahren sind fiir schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte behin-
derte Menschen die ihrer Behinderung angemessenen Erleichterungen auf Antrag zu gewahren.
Die Entscheidung trifft die Studienleitung, dabei dirfen die fachlichen Anforderungen nicht ge-
ringer bemessen werden.

(3) Sind Priflinge durch Krankheit oder sonstige von ihnen nicht zu vertretende Umstande an der
Ablegung der Priifung oder einzelner Prifungsleistungen verhindert, so haben sie dies in geeig-
neter Form nachzuweisen.

(4) Pruflinge kénnen in besonderen Fallen mit Genehmigung der oder des Vorsitzenden des Pri-
fungsausschusses von der Prifung zurticktreten.

(5) Bricht ein Priifling aus den in Absatz 3 und 4 genannten Griinden die Prifung ab, so wird die
Priifung an einem von der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu bestimmenden
Termin abgelegt oder fortgesetzt. Dabei ist zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die be-
reits abgelieferten Arbeiten als Prifungsarbeiten anzurechnen sind.

(6) Schriftliche Aufgaben, zu denen ein Priifling ohne ausreichende Entschuldigung nicht er-
scheint oder deren Losung ohne ausreichende Entschuldigung nicht abgibt, werden mit ,unge-
nigend” bewertet. Bei zwei oder mehr aus diesen Grinden nicht erbrachten Lésungen qilt die
Prifung als nicht bestanden.

(7) Erscheint ein Prifling ohne ausreichende Entschuldigung nicht zur praktischen Prifung oder
tritt onne Genehmigung zurlick, so gilt die Prifung als nicht bestanden.

(8) Einen Priifling, der bei der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit erheblich gegen die Ordnung
verstdBt, kann die Aufsichtsfihrung von der Fortsetzung dieser Arbeit ausschlieBen. Unternimmt
ein Prifling bei der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit einen Tauschungsversuch, so hat die
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oder der Aufsichtfiihrende dies in der Niederschrift zu vermerken und die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden des Prifungsausschusses davon unverziglich zu unterrichten.

(9) Uber die Folgen eines Tauschungsversuches oder eines erheblichen VerstoBes gegen die
Ordnung entscheidet der Prifungsausschuss. Er kann nach der Art der Verfehlung die Wieder-
holung einzelner oder mehrerer Prufungsleistungen anordnen. Einzelne Prifungsleistungen, bei
denen der Prifling zu tauschen versucht hat, kdnnen mit ,ungentigend” bewertet werden. In
schwerwiegenden Fallen kann der Prifungsausschuss die Priifung fur nicht bestanden erklaren.

(10) Hat der Prifling bei der Priifung getauscht und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prifungsausschuss nachtraglich die Prifung fur nicht be-

standen erklaren, jedoch nur innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem Tag der praktischen
Prifung.

§ 22
Schriftliche Priifung

(1) Die Aufgaben fiir die schriftliche Priifung bestimmt die Institutsleitung auf Vorschlag der Stu-
dienleitung.

(2) Es sind vier Aufgaben aus den in Anlage 5 bezeichneten Stoffgebieten zu stellen. Fir die Be-
arbeitung und Lésung jeder Aufgabe sind drei Zeitstunden anzusetzen.

(3) Die schriftlichen Arbeiten sind getrennt in verschlossenen Umschlagen aufzubewahren und
erst an den Prifungstagen in Gegenwart der Priflinge zu 6ffnen. Bei jeder Aufgabe sind die Zeit,
in der sie zu I6sen ist, und die Hilfsmittel, die benutzt werden dlirfen, anzugeben. Erst nach Be-
wertung samtlicher Arbeiten ist die Anonymitat aufzuheben.

(4) Die Studienleitung bestimmt, wer die Aufsicht fihrt.

(5) Die Aufsichtsfuihrung fertigt eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 6 und vermerkt
in ihr jede UnregelmaBigkeit und den Zeitpunkt der Abgabe. Die Lésungen und die Niederschrift
sind in einem Umschlag zu verschlieBen und dem Vorsitz des Prifungsausschusses oder der
Studienleitung unmittelbar zu Ubersenden.
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§ 23
Bewertung der schriftlichen
Priifungsleistungen

(1) Jede Prifungsarbeit ist von einer Fachlehrerin oder einem Fachlehrer und von einem Mitglied

oder stellvertretendem Mitglied des Prifungsausschusses zu begutachten und zu bewerten. Da-
bei sind nicht nur die Richtigkeit der Losung, sondern auch deren Gliederung, die Art der Begrin-
dung sowie die sprachliche Darstellung zu bericksichtigen. Nach der Bewertung stehen die Pri-
fungsarbeiten allen Mitgliedern des Priifungsausschusses in den Geschaftsraumen des Studien-

instituts zur Einsichtnahme zur Verfligung. Jedes Mitglied ist berechtigt, eine von dem Urteil ab-

weichende Beurteilung mit Begriindung schriftlich zu vermerken.

(2) Bei voneinander abweichender Beurteilung bewertet der Priifungsausschuss die Arbeit end-
gultig.

(3) Der Priifling ist zur praktischen Priifung zugelassen, wenn mindestens drei Prifungsarbeiten
mit ,ausreichend"” oder mit einer besseren Bewertung beurteilt worden sind und eine Durch-
schnittsbewertung von mindestens 5 Punkten erreicht ist. Andernfalls ist die Prifung nicht be-
standen.

(4) Spatestens zehn Tage vor der praktischen Priifung sind dem Priifling die Zulassung zur prak-
tischen Prifung oder die Nichtzulassung und auf Antrag die Ergebnisse der schriftlichen Priifung
bekanntzugeben.

§24
Praktische Priifung und
Bewertung der Priifungsleistungen

(1) Die praktische Priifung soll vor Ablauf der Ausbildung und spatestens acht Wochen nach Be-
endigung der schriftlichen Priifung stattfinden. Die praktische Priifung besteht aus einer hand-
lungs- und praxisorientierten Situation, in welcher der Priifling vorrangig die sozialen und kom-
munikativen Kompetenzen nachweisen soll. Die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses
bestimmt auf Vorschlag der Studienleitung, aus welchem Themengebiet der Anlage 5 die zu |16-
sende praktische Aufgabe zu entnehmen ist.
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(2) Die Prufung einschlieBlich Prifungsgesprach soll fir den einzelnen Prifling nicht langer als
20 Minuten dauern. Dem Priifling ist eine Vorbereitungszeit von maximal 30 Minuten zu gewah-
ren.

(3) Die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses leitet die praktische Prifung und ist be-
rechtigt, jederzeit in die Prifung einzugreifen. Sie oder er kann Fachlehrerinnen oder Fachlehrer,
die nicht Mitglieder des Priifungsausschusses sind, beauftragen, Prifungsfragen zu stellen und
Bewertungsvorschlage abzugeben.

(4) Die Leistungen in der praktischen Priifung sind mit einer in § 12 festgelegten Note zu bewer-
ten. Die Entscheidung wird vom Prifungsausschuss mit Stimmenmehrheit getroffen. Stimment-
haltung ist unzulassig. Wird die praktische Priifung mit ,ungenligend” bewertet, gilt die Lauf-
bahnprifung insgesamt als nicht bestanden.

§ 25
Gesamtergebnis

(1) Nach der praktischen Prifung stellt der Prifungsausschuss das Gesamtergebnis der Prifung
fest und gibt es dem Priifling bekannt.

(2) Bei der Feststellung werden

1. die Leistungen in der Ausbildung (Ausbildungspunktwert, § 20 Absatz 2) mit 30 Prozent,
2. die Leistungen in der schriftlichen Priufung mit 50 Prozent und

3. die Leistungen in der praktischen Priifung mit 20 Prozent

berlicksichtigt.

(3) Die Punktwerte flir die Leistungen in der schriftlichen und in der praktischen Prifung werden
ermittelt, indem die jeweiligen Punktzahlen der Einzelleistungen zusammengezahlt werden und
die Summe durch die Anzahl der Einzelleistungen geteilt wird. Bruchwerte sind ohne Rundung
bis zur zweiten Dezimalstelle zu errechnen.

(4) Die Punktwerte nach Absatz 2 werden entsprechend ihrem jeweiligen Anteilsverhaltnis zu ei-
nem Punktwert fur die Abschlussnote zusammengefasst. Dem ermittelten Punktwert entspre-
chen die folgenden Noten:
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13,50 bis 15,00
= sehr gut

10,50 bis 13,49
= gut

7,50 bis 10,49
= befriedigend

5,00 bis 7,49
= ausreichend

1,50 bis 4,99
= mangelhaft

0,00 bis 1,49
= ungenugend.

(5) Wird das Gesamtergebnis der Prifung mit ,mangelhaft” oder ,ungenligend” bewertet, so ist
die Prufung nicht bestanden.

(6) Weder der Priifungsausschuss noch andere Organe des Studieninstituts kénnen Entschei-
dungen, die eine Beurteilung der Prifungsleistungen enthalten, abandern.

§ 26
Niederschrift und Einsichthnahme

(1) Uber den Priifhergang ist fiir jeden Priifling eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 7
zu fertigen. Die Niederschrift ist zusammen mit den Prifungsakten einschlieBlich der Priifungs-
arbeiten bei dem Studieninstitut mindestens flinf Jahre aufzubewahren. Eine Zweitausfertigung
der Niederschrift ist der Einstellungskdrperschaft zur Aufhahme in die Personalakte zu Ubersen-
den.

(2) Die Beamtin oder der Beamte kann nach Abschluss des Priifungsverfahrens innerhalb eines
Jahres Einsicht in die von ihr oder ihm gefertigten Priifungsarbeiten einschlieBlich ihrer Bewer-
tung nehmen.

§ 27
Priifungszeugnis, Berufsbezeichnung
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(1) Uber das Ergebnis der bestandenen Priifung erhalt der Priifling ein Priifungszeugnis nach
dem Muster der Anlage 8.

(2) Die bestandene Laufbahnpriifung berechtigt dazu, die Berufsbezeichnung ,Verwaltungswir-
tin/Verwaltungswirt” zu fihren. Das zustandige Studieninstitut kann Beamtinnen und Beamten,
die in der Zeit vor dem 1. August 2001 die Prifung fur die Laufbahn des mittleren allgemeinen
Verwaltungsdienstes bestanden haben, auf Antrag eine Bescheinigung nach dem Muster der
Anlage 9 erteilen.

(3) Wer die Priifung nicht bestanden hat, erhalt darliber eine schriftliche Mitteilung nach dem
Muster der Anlage 10 durch das Studieninstitut.

(4) Eine Zweitausfertigung des Priifungszeugnisses oder der Mitteilung ist der Einstellungskoér-
perschaft zur Aufnahme in die Personalakte zu Ubersenden.

§ 28
Wiederholung der Priifung

(1) Wer die Prifung nicht bestanden hat, kann sie einmal wiederholen. Die Frist, nach deren Ab-
lauf die Prifung wiederholt werden kann, bestimmt die Einstellungskdrperschaft auf Vorschlag
des Priifungsausschusses. § 10 Absatz 2 ist zu beachten. Der Priifungsausschuss bestimmt, in
welchem Umfang der Lehrgang zu wiederholen ist.

(2) Die Prufung ist vollstandig zu wiederholen. Einzelne Priifungsleistungen kénnen nicht erlas-
sen werden. Bei der Festsetzung des Ausbildungspunktwertes (§ 20 Absatz 2) sind auch die No-
ten der Beurteilungen Uber den verldngerten Vorbereitungsdienst und die Noten der wahrend
dieser Zeit im Unterricht gefertigten Ubungsarbeiten sowie der miindlichen Leistung in die Be-
rechnung einzubeziehen. Soweit der Lehrgang vollstandig wiederholt ist, werden fir die Bewer-
tung der Unterrichtsleistungen ausschlieBlich die im Wiederholungslehrgang erteilten Noten zu-
grunde gelegt.

§ 29
Beendigung des Beamtenverhaltnisses
Fir Beamtinnen und Beamte, die die Prifung

1. bestanden haben,
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2. nicht bestanden haben und die Wiederholung der Prifung nicht winschen oder
3. auch bei Wiederholung nicht bestanden haben,

endet das Beamtenverhaltnis an dem Tag, an dem ihnen das Prufungsergebnis bekannt gegeben
wird. Erklaren Beamtinnen oder Beamte, die die Priifung nicht bestanden haben, erst spater,
dass sie die Prifung nicht wiederholen wollen (Nummer 2), endet das Beamtenverhaltnis am Tag
der Erklarung.

Teil 4
Laufbahnwechsel

§ 30
Befahigungserwerb
durch feuerwehrdienstuntaugliche Beamte

(1) Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes der Laufbahngruppe 1ab dem
zweiten Einstiegsamt, die nach § 26 Absatz 2 Satz 3 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni
2008 (BGBI. 1 S. 1010), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBI. | S.
1570) geandert worden ist, an MaBnahmen zum Erwerb einer neuen Befahigung teilzunehmen
haben, erwerben die Befahigung fur die Laufbahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes in den
Gemeinden und Gemeindeverbanden des Landes Nordrhein-Westfalen der Laufbahngruppe 1 ab
dem zweiten Einstiegsamt durch

1. die erfolgreiche Teilnahme an dem fir diese Laufbahn eingerichteten Vorbereitungsdienst
oder

2. die Teilnahme an einer Ausbildung fir Verwaltungsangestellte nach der APO Verwaltungs-
fachangestellte. Das zustandige kommunale Studieninstitut stellt die erfolgreiche Teilnahme ent-
sprechend Nummer 1 fest. Eine Prifung darf nicht gefordert werden.

(2) Soweit die Teilnahme an dem Vorbereitungsdienst erfolgt, findet Teil 2 dieser Verordnung,
mit Ausnahme der Bestimmungen Uber die Prifung, Anwendung.

Teil 5
Ubergangs- und Schlussvorschrift

§ 31
Inkrafttreten, Ubergangsregelung

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/16



(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

(2) Die Ausbildung und Priifung der vor der Verkiindung dieser Verordnung eingestellten Anwar-
terinnen und Anwarter und der zur Ausbildung zugelassenen Beschaftigten richtet sich nach den
bisher geltenden Ausbildungs- und Prifungsvorschriften.”

14. Teil 6 wird aufgehoben.

15. Die Anlagen 1 bis 10 erhalten die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtlichen Fas-
sungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Dusseldorf, den 4.Juli 2018

Die Ministerin
fir Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina Scharrenbach

GV. NRW. 2018 S. 360

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/16



Anlagen

Anlage 1 (Anlage 01)
URL zur Anlage [Anlage 01]

Anlage 2 (Anlage 10)
URL zur Anlage [Anlage 10]

Anlage 3 (Anlage 02)
URL zur Anlage [Anlage 02]

Anlage 4 (Anlage 03)
URL zur Anlage [Anlage 03]

Anlage 5 (Anlage 04)
URL zur Anlage [Anlage 04]

Anlage 6 (Anlage 05)
URL zur Anlage [Anlage 05]

Anlage 7 (Anlage 06)
URL zur Anlage [Anlage 06]

Anlage 8 (Anlage 07)
URL zur Anlage [Anlage 07]

Anlage 9 (Anlage 08)
URL zur Anlage [Anlage 08]

Anlage 10 (Anlage 09)
URL zur Anlage [Anlage 09]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

16/16


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29880-gv17-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29881-gv17-1anlage10.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29882-gv17-1anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29883-gv17-1anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29884-gv17-1anlage4.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29885-gv17-1anlage5.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29886-gv17-1anlage6.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29887-gv17-1anlage7.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29888-gv17-1anlage8.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17146-29889-gv17-1anlage9.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes Nordrhein-Westfalen 

	Anlagen

